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Vorwort

seHr geeHrte daMeN uNd HerreN, 

im ersten Halbjahr 2012 legte das konsolidierte ebIt der tipp24 se um 12 % zu – damit stieg die ebIt-
Marge bei einem umsatz auf Vorjahresniveau um 6,5 %-punkte auf 56,5 %, wobei sich drei im lagebericht 
näher erläuterte sondereffekte vor allem auf das ebIt auswirkten. 

Insbesondere der spin-off beeinflusste das ebIt aufgrund einer aufgedeckten stillen reserve, die im 
rahmen der ausstattung der lotto24 ag mit der geschäftschance für den deutschen Markt der online-
Vermittlung von lotto erfolgte, und beratungsaufwendungen insgesamt positiv um 18,2 Mio. euro. 

Erfolgreicher Spin-off der Lotto24 AG

auf der Hauptversammlung der tipp24 se stimmten die aktionäre mit großer Mehrheit für den spin-off der 
lotto24 ag – und haben damit die weichen für den erfolgreichen weiteren ausbau des lottovermittlungs-
geschäfts der lotto24 ag in deutschland gestellt. diese breite Zustimmung bestätigt unsere strategie, 
uns mit der tipp24 se auf das internationale geschäft zu konzentrieren und der lotto24 ag einen durch 
rechtliche auseinandersetzungen unbelasteten start in den deutschen Markt zu ermöglichen. die aktie 
der lotto24 ag wurde am 3. juli 2012 – als bisher einzige Neuemission des jahres in diesem Index – 
erstmals im prime standard der Frankfurter wertpapierbörse notiert – mit 3,00 euro übertraf der erste 
kurs den angebotspreis von 2,50 euro je aktie um 20 %. 

Veränderung im Vorstand

Im Zuge des spin-off hat petra von strombeck, bisher Vorstand Marketing der tipp24 se, ihre tätigkeit  
für die tipp24 se ende juni beendet. sie wurde vom aufsichtsrat zur Vorsitzenden des Vorstands der 
lotto24 ag bestellt. es ist geplant, die Mitgliederzahl des Vorstands der tipp24 se kurzfristig wieder zu 
erhöhen.

Ausblick

Zum 1. juli 2012 ist der »erste staatsvertrag zur änderung des staatsvertrages zum glücksspielwesen in 
deutschland« (glüändstV) in den 14 bundesländern außer schleswig-Holstein und Nordrhein-westfalen 
in kraft getreten. er schreibt viele der vom eugH sowie der kommission kritisierten und rechtswidrigen 
beschränkungen des Vorgängermodells fort, sodass wir kurzfristig keine beseitigung der hierdurch un-
veränderten rechts unsicherheit erwarten. 

die tipp24 se wird sich zukünftig dem ausbau des erfolgreichen auslandsgeschäfts widmen, insbeson-
dere mit dem aufbau eines neuen internationalen geschäftsbereichs von Internetdienstleistungen für 
lotterieveranstalter.

aufgrund der im Zusammenhang mit dem spin-off stehenden sondereffekte passen wir unsere pro gnose 
an und erwarten für das geschäftsjahr 2012 bei einem unveränderten umsatz von 130 Mio. euro ein 
konsolidiertes ebIt von mindestens 48 Mio. euro. bei der prognose sind unsicherheiten hinsichtlich ne-
gativer statistischer Fluktuationen in einer Höhe von 10 Mio. euro sowie 5 Mio. euro für den aufbau neuer 
geschäfte berücksichtigt.

Dr. Hans Cornehl 

Vorstand
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Investor relations

Q.I–II 2012 Q.I–II 2011

Veränd.  %

umsatzerlöse tsd.  euro 68.194 68.629 -0,6 %

ebIt tsd.  euro 38.527 34.282 +12,4%  

ebIt-Marge % 56,5 50,0  +6,5 %-punkte  

ergebnis1) tsd.  euro 29.114 24.088 +20,9 %  

umsatzrendite1) % 42,7 35,1  +7,6 %-punkte  

cashflow aus der lfd. geschäftstätigkeit tsd.  euro 10.596 25.416 -58,3 %

eigenkapital (30.06.2012/31.12.2011) tsd.  euro 139.368 129.291 +7,8 %

Mitarbeiter (30.06.) anzahl 111 120  -7,5 %  

(rundungsdifferenzen durch darstellung in tsd. euro möglich) 
1) aus fortgeführten geschäftsbereichen

koNZerNkeNNZaHleN der tIpp24 NacH IFrs

INVestor relatIoNs

4Q.I–II  2012
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aKtIe

die wirtschaft in der euro-Zone schrumpft. einerseits hat 
deutschland zurzeit noch einen deutlich positiven einfluss auf 
die wirtschaftsleistung der euro-länder insgesamt. andererseits 
wird auch hier die ökonomische entwicklung stark davon abhän-
gen, wie sich die europäische schuldenkrise in den kommenden 
Monaten entwickelt.

auf dem jüngsten eu-gipfel haben sich europas regierungs-
chefs auf direkte bankenhilfen sowie einen erleichterten Zu-
griff auf den euro-rettungsschirm für spanien und Italien, den 
aufkauf von staatsanleihen durch die rettungsfonds sowie auf 
einen eu-wachstumspakt und eine gemeinsame europäische 
bankenaufsicht verständigt. 

Im zweiten Quartal 2012 haben die international bedeutenden 
aktienindizes wegen der erneuten eskalation der eurokrise ge-
genüber dem Vorquartal durchweg an wert verloren. Vor allem 
politische entscheidungen wie das pro-eu-wahlergebnis in grie-
chenland, spaniens Inanspruchnahme des rettungsschirms 
und zuletzt die ergebnisse des eu-gipfels haben die situation 
an den aktienmärkten nach den vorherigen starken Verlusten 
wieder verbessert.  

In diesem bewegten umfeld verlor der sdaX im zweiten Quartal 
7,9 % und schloss mit 4.804,29 punkten. die tipp24-aktie konn-
te den Index schlagen und legte zum 29. juni 2012 um 1,5 %. 
auf 39,59 euro zu. dabei ist zu beachten, dass die tipp24-aktie 
am 25. juni 2012 ex-dividende an der börse gehandelt wurde. 
am 14. Mai 2012 erreichte die aktie ihr allzeit-Hoch von 45,00 
euro. 

am 22. juni 2012 fand die Hauptversammlung der tipp24 se 
im curiohaus in Hamburg statt, die präsenz des stimmberech-
tigten grundkapitals lag bei 60,74 %. die Hauptversammlung 
stimmte den Verwaltungsvorschlägen zu sämtlichen tagesord-
nungspunkten zu. Nähere einzelheiten entnehmen sie bitte dem 
Internet unter www.tipp24-se.de in der rubrik Investor relations. 

auch im zweiten Quartal 2012 haben wir den dialog mit Investo-
ren auf zahlreichen roadshows gesucht. 
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Kennzahlen zUr aKtIe

tag der erstnotiz 12.10.2005

jahresanfangskurs  02.01.2012 33,00 euro  

Marktkapitalisierung   02.01.2012  264 mio. euro  

periodenschlusskurs  30.06.2012  39,59 euro  

Marktkapitalisierung  30.06.2012  316 mio. euro  

Höchstkurs  14.05.2012  45,00 euro  

tiefstkurs  20.01.2012  30,50 euro  

anzahl der aktien  30.06.2012 7.985 tsd. stück  

anzahl eigener aktien  30.06.2012  0 stück  

durchschnittlicher  
tagesumsatz  01.01.–30.06.2012 17.923 stück  

ergebnis je aktie 01.01.–30.06.2012 3,65 euro  

aKtIonärsserVIce

wkN 784714

IsIN De0007847147

börsenkürzel tIm.De

Handelsplatz Frankfurt

Marktsegment regulierter markt,  
Prime standard

designated sponsor close brothers seydler

coverage 
 

Deutsche bank,  
macquarie,  
Warburg,  
hauck & aufhäuser

reuters tImgn.De

bloomberg tIm gr



geschäFt UnD rahmenbeDIngUngen

AktiVitätEn Von tipp24

tipp24 – die tipp24 se und die unternehmen ihres konsolidie-
rungskreises – ist seit über zwölf jahren privater teilnehmer 
des nach wie vor deutlich staatlich geprägten europäischen 
lotteriemarkts. die geschäfte von tipp24 werden getrennt nach 
auslands- und Inlandssegment betrieben. 

am 20. Februar 2012 hat die tochtergesellschaft lotto24 ag 
(vorher tipp24 deutschland gmbH) unter www.lotto24.de ein 
eingeschränktes Vermittlungsgeschäft mit der landeslotterie-
gesellschaft schleswig-Holstein sowie in sachsen-anhalt 
auf  genommen und strebt in deutschland schnellstmöglich 
ein vollumfängliches Vermittlungsgeschäft an. dafür wird die 
 lotto24 ag erlaubnisse verschiedener aufsichtsbehörden in 
den einzelnen bundesländern einholen müssen, was durch eine 
fortbestehende gesellschaftsrechtliche Verbindung der künfti-
gen lotto24 ag zur tipp24 se bzw. deren vollkonsolidierten Min-
derheitsbeteiligungen erschwert werden könnte. um in diesem 
Zusammenhang eine von rechtlichen auseinandersetzungen der 
tipp24 se unbelastete wiederaufnahme der geschäftsaktivitä-
ten in deutschland zu ermöglichen, hat die ordentliche Haupt-
versammlung der tipp24 se am 22. juni 2012 den spin-off des 
deutschlandgeschäfts in eine eigenständige börsennotierte 
gesellschaft beschlossen. am 2. juli 2012 wurden die aktien 
der lotto24 ag von der Frankfurter wertpapierbörse zugelassen 
und notieren seit dem 3. juli unter der IsIN de000ltt0243 im 
prime standard der Frankfurter wertpapierbörse. darüber hinaus 
führt die tipp24 se in kooperation mit der schumann e. k. den 
Vertrieb der deutschen klassenlotterien Nkl sowie skl durch. 
Ihre tochtergesellschaft tipp24 entertainment gmbH betrieb die 
entwicklung von skill-based-games – ein geschäftsmodell, das 
allerdings nicht nachhaltig an die profitabilität des kerngeschäfts 
anknüpfen konnte, sodass entschieden wurde, diese aktivitäten 
in einem geordneten prozess einzustellen. Im april 2012 wurden 
verschiedene Vermögensgegenstände der tipp24 entertain-
ment gmbH für einen kaufpreis von insgesamt 750 tsd. euro 
veräußert. 

Im ausland veranstaltet die Mylotto24 limited in großbritannien 
englische Zweitlotterien auf verschiedene europäische lotterien, 
wobei sie das Veranstalterrisiko trägt. die tipp24 services limi-
ted vermittelt spielscheine an die Mylotto24 limited. In spanien 
und – eingeschränkt – in Italien werden staatliche lotteriepro-
dukte vermittelt.

REGuLAtoRiSCHE RAHmEnbEDinGunGEn

Anpassung des Geschäftsmodells an den GlüStV

Nach dem Inkrafttreten der zweiten stufe des glücksspiel- 
staatsvertrags (glüstV), welche die Vermittlung staatlicher lot-
terien über das Internet in deutschland ab dem 1. januar 2009 
ausnahmslos verbot, stellte die tipp24 se die lotterievermitt-
lung in deutschland ganz ein. damit entsprach ihre aufstellung 
dem regulatorischen umfeld – unabhängig davon, dass tipp24 
rechtlich für die wiederaufnahme des geschäfts in deutsch-
land kämpft. Im Zuge dieser anpassung hat die tipp24 se nicht 
mehr benötigte wirtschaftsgüter an die bereits seit 2007 in 
großbritannien tätige Mylotto24 limited und deren tochter-
gesellschaften übertragen. dies betraf sowohl die Vermittlung 
der staatlichen deutschen lotto-produkte als auch die toch-
terunternehmen Ventura24 s.l. in spanien und giochi24 s.r.l. 
in Italien. darüber hinaus hat die tipp24 se im zweiten Quartal 
2009 eine gesellschaftsrechtliche entherrschung des britischen 
konzernteils vorgenommen, womit sie der eigenständigkeit und 
eigen verantwortlichkeit dieser gesellschaften bei ihren aktivitä-
ten in den jeweiligen geschäftsfeldern rechnung trägt: Im ein-
zelnen wurden jeweils 60 % der stimmrechte an der  Mylotto24 
limited sowie an der tipp24 services limited in Form wirtschaft-
lich entkernter Vorzugsanteile an eine von der tipp24 se gegrün-
dete schweizerische stiftung verkauft. diese anteile sind mit ei-
nem garantierten beschränkten recht auf dividenden in Höhe 
von insgesamt bis zu 30 tsd. gbp p. a. ausgestattet. die einbe-
ziehung der beteiligung an der Mylotto24 limited einschließlich 
deren tochtergesellschaften und beteiligungen in den konzern-
abschluss erfolgt auf basis der wirtschaftlichen betrachtung der 
Verhältnisse, wonach die wesentlichen chancen und risiken bei 
der tipp24 se liegen. 

koNZerN-ZwIscHeNlageberIcHt
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WESEntLiCHE WiRtSCHAftLiCHE unD RECHtLiCHE  
EinfLuSSfAktoREn

Rechtliche marktsituation in Deutschland noch ungeklärt

trotz der klaren Vorgaben des europäischen gerichtshofs (eugH) 
haben verschiedene deutsche behörden diverse anordnungen 
und Verbote erlassen, die sowohl tipp24 selbst als auch andere 
Marktteilnehmer betrafen. Mehrere gerichte haben in (aus un-
serer sicht europarechtswidriger) anwendung des zum 30. juni 
2012 auslaufenden glüstV solche Verfügungen in eil- wie auch 
in Hauptsacheverfahren bestätigt. 

Im ergebnis führten diese den eugH-urteilen aus 2010 wider-
sprechenden Verfügungen und entscheidungen zu einer bis 
heute sehr unklaren lage. 

andere Verwaltungsgerichte zogen aus den Vorgaben des eugH 
in – nach unserer auffassung überzeugend begründeten – ent-
scheidungen die zutreffenden konsequenzen und erklärten 
nicht nur das glücksspiel-Monopol, sondern auch die hierauf 
bezogenen wesentlichen weiteren beschränkungen des glüstV 
für unanwendbar. 

das bVerwg sowie weitere unterinstanzgerichte, u. a. die vor-
legenden Verwaltungsgerichte köln, stuttgart sowie gießen und 
zuletzt das oberverwaltungsgericht Nordrhein-westfalen sowie 
der bayerische Verwaltungsgerichtshof stellten seit November 
2010 eine Inkohärenz von glücksspiel-regelungen und -praxis 
in deutschland fest, womit sich die Zweifel an der rechtmäßig-
keit und wirksamkeit des glüstV erneut bestätigten. 

In dieselbe richtung weist auch eine entscheidung des bgH vom 
18. November 2010, der sich allerdings aus juristischen grün-
den nur mit dem recht vor Inkrafttreten des glüstV befassen 
konnte. trotz dieser beschränkung zitiert der bgH aber in jener 
entscheidung die nur den glüstV betreffende entscheidung 
»carmen Media« des eugH zum beleg der unvereinbarkeit mit 
höherrangigem recht und verweist auf die werbepraxis der 
staatlichen deutschen lotteriegesellschaften, die auch gegen-
wärtig nicht allein am Ziel der suchtbekämpfung ausgerichtet sei. 

In Verfahren, die sich mit sportwetten und casinospielen be-
fassten, bestätigten das bundesverwaltungsgericht (bVerwg) 
sowie der bundesgerichtshof (bgH) jedoch die anwendbarkeit 
des pauschalen Internetverbots: das bVerwg führte aus, dass 
das Internetverbot allgemein europarechtskonform und man-

gels Inkohärenz auch weiterhin anwendbar sei. In einem urteil 
vom 28. september 2011 schloss sich der bgH dieser ansicht 
an. beide Verfahren betrafen zwar keine lotterien, gingen aber 
von einem nach dem glüstV für alle glücksspiele geltenden In-
ternetverbot aus. 

Im spezielleren bereich der lotterievermittlung setzen sich bei 
den Verwaltungsgerichten zunehmend Zweifel an der Verhält-
nismäßigkeit der beschränkungen (Internetverbot) und ihrer 
ausrichtung am Ziel der suchtbekämpfung durch, die noch 
über die allgemeinen Zweifel an der kohärenz des deutschen 
glücksspiel-rechts hinausgehen: In von tipp24 angestrengten 
Verfahren haben verschiedene Verwaltungsgerichte wegen er-
heblicher Zweifel an der existenz von lotto-sucht die unverhält-
nismäßigkeit der deutschen glücksspiel-regelungen festge-
stellt. das Vg Halle hatte zur aufklärung der tatsachenfrage nach 
der existenz von lotto-sucht eine umfassende befragung von 
betreuungsgerichten und suchtfachkliniken durchgeführt, wo-
bei eine allen falls geringe bedeutung von lotto-sucht festgestellt 
wurde. dementsprechend haben sowohl das Vg Halle als auch 
die Vg chemnitz und berlin ein Missverhältnis zwischen Ziel und 
Mittel und damit die europarechtswidrigkeit des gegenwärtigen 
erlaubnisvorbehalts, des Internetverbots sowie der sogenann-
ten territorialität/regionalität von lotto (d. h. der beschränkung 
des lotto-Vertriebs auf einzelne bundesländer) im glüstV fest-
gestellt. das die Zulässigkeit der online-Vermittlung von lotto 
uneingeschränkt bestätigende urteil des Vg Halle ist seit dem 
28. juni 2011 rechtskräftig. 

In parallelen Verfahren hingegen haben andere Verwaltungs-
gerichte für den bereich der lotterievermittlung insbesondere 
den erlaubnistatbestand und das Internetverbot für weiterhin 
anwendbar erachtet. In einem weiteren urteil vom 12. septem-
ber 2011 hielt das Vg Halle auch in auseinandersetzung mit 
dem bundesverwaltungsgerichtsurteil vom 1. juni 2011 zur 
Internetsportwette an seiner auffassung fest, dass die Internet-
vermittlung von lotterien aufgrund des anwendungsvorrangs 
erlaubnisfrei zulässig sei. auch das Vg berlin sieht nach dem 
urteil des bVerwg seine auffassung zur unanwendbarkeit des 
erlaubnisvorbehalts und des Internetverbots auf die lotterie-
vermittlung nicht als erledigt oder überholt an, wie das gericht 
jüngst in einem beschluss vom 14. september 2011 deutlich 
machte. gegenteilige auffassungen werden von anderen gerich-
ten vertreten, etwa vom Verwaltungsgericht potsdam. 
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Weiterhin uneinheitliche umsetzung des europarechtlichen 

Anwendungsvorrangs

Im september 2010 hat der eugH entschieden:

n dass die annahme verschiedener deutscher gerichte, we-
sentliche regelungen des glüstV seien europarechtswidrig 
und unanwendbar, gerechtfertigt ist, da die regelungen zum 
deutschen glücksspiel-Monopol ungerechtfertigt die europä-
ischen grundfreiheiten der privaten anbieter beschränkten, 

n dass ein solcher Verstoß gegen grundfreiheiten, wie er schon 
nach dem alten recht bestand, die sofortige unanwendbar-
keit des nationalen rechts zur Folge hat und dies gegenüber 
gerichten und behörden ohne Übergangsfrist gilt. 

Nach unserer einschätzung betrifft dies – insbesondere auch 
im bereich der lotterien – die erlaubnisvorbehalte der bundes-
länder für die Vermittlung, das Internetverbot sowie die werbe-
beschränkungen und -verbote. die auslegungsvorgaben des 
eugH sind allgemein verbindlich. Mehrere erstinstanzliche nati-
onale Verwaltungsgerichte haben mittlerweile in anwendung der 
eugH-Vorgaben den erlaubnisvorbehalt auch für nicht anwend-
bar erklärt. dennoch haben bVerwg und bgH für die kurze noch 
verbleibende geltungsdauer des glüstV in sportwettenverfahren 
das pauschale Internetverbot und die erlaubniserfordernis trotz 
der europarechtlichen bedenken gegen das deutsche glücks-
spiel-Monopol generell bestätigt, ohne zu erkennen zu geben, 
dass sie die rechtslage bei der lotterievermittlung – für die 
weiterhin höchstrichterliche entscheidungen fehlen – anders 
sehen würden. 

durch die zukünftige rechtslage nach der Novelle des glüstV 
2012 – der vorsieht, dass eine lotterievermittlung im Internet 
wieder erlaubt werden kann – dürften diese zuletzt ergangenen 
urteile aber keine dauerhaft prägende bedeutung entfalten kön-
nen. Mit seinem am 1. januar 2012 in kraft getretenen neuen 
»schleswig-Holsteinischen glücksspiel-gesetz« hat sich dieses 
bundesland gegen ein Internetverbot und auch gegen einen 
erlaubnisvorbehalt – soweit er die lotterievermittlung betrifft 
– entschieden. Nach unserer durch verschiedene gutachten 
und rechtswissenschaftliche untersuchungen getragenen ein-
schätzung macht die schleswig-holsteinische Neuregelung in 
europarechtlicher Hinsicht sowohl das Internetverbot als auch 
das Verbot mit erlaubnisvorbehalt der anderen länder in ihrer 
gegenwärtigen erscheinung auch für diese inkohärent und un-
anwendbar. 

dies hätte zur Folge, dass Internetverbot und erlaubnisvorbehalt 
auch angesichts der rechtsprechung von bundesverwaltungs-
gericht und bundesgerichtshof bereits seit dem 1. januar 2012 
im gesamten bundesgebiet ihre anwendbarkeit eingebüßt 
haben könnten. diese einschätzung ist umstritten, rechtspre-
chung dazu fehlt bislang. der gesetzgeber ist gehalten, die nicht 
zuletzt von der europäischen kommission aufgezeigten europa-
rechtlichen anforderungen an beschränkungen der grundfreihei-
ten bei der Neugestaltung des glüstV zu beachten, um für die 
Zukunft nicht nur den Fortbestand des derzeitigen rechtlichen 
chaos zu verhindern. 

Rechtliche marktsituation im Ausland variiert

Hinsichtlich der entwicklung der gesetzlichen rahmenbedin-
gungen bieten die Märkte des auslandssegments ein vielfälti-
ges bild: während das regulatorische umfeld in großbritannien 
stabil und marktgerecht ist, wurden in spanien kürzlich wesent-
liche gesetzliche änderungen zur regulierung von sportwetten 
und poker – auch im Internet – umgesetzt. regelungen für das 
Vermittlungsgeschäft von lotterien im Internet sind derzeit noch 
nicht vorgesehen und auch nicht absehbar. In Italien endete die 
langwierige auseinandersetzung vor den italienischen kartell-
behörden in Hinblick auf die online-Vermittlung der staatlich 
lizenzierten lotterie superenalotto nicht erfolgreich. 

VERänDERunG im VoRStAnD

wie bereits am 10. Mai 2012 veröffentlicht, hat petra von 
strombeck – bislang verantwortlich für die ressorts Marketing, 
Vertrieb und Markenführung – ihr amt mit ablauf des 30. juni 
2012 niedergelegt. sie wurde vom aufsichtsrat zur Vorsitzenden 
des Vorstands der früheren 100 %igen tochtergesellschaft und 
nunmehr eigenständigen börsennotierten lotto24 ag bestellt. 
Frau von strombeck wird die entwicklung der lotto24 ag ins-
besondere mit ihrer umfassenden erfahrung im Marketing sowie 
ihrer allgemeinen Management-erfahrung beim aufbau und der 
Führung von geschäften vorantreiben. 
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foRSCHunG & EntWiCkLunG

Im auslandssegment wurde die neue spielbetriebssoftware 
nach ihrer Inbetriebnahme im januar 2011 weiter ausgebaut 
und verbessert. diese entwicklungsmaßnahmen werden  direkt 
im ausland gesteuert und teilweise in Zusammenarbeit mit 
externen unternehmen betrieben. darüber hinaus haben die 
gesellschaften in den einzelnen ländern diverse Verbesserun-
gen bei produkten, kapazität sowie sicherheitssystemen vorge-
nommen und dafür zum teil externes F&e-know-how erworben. 
durchschnittlich waren im ersten Halbjahr 2012 1 Mitarbeiter im 
deutschen und 21 Mitarbeiter im auslandssegment voll- bzw. 
teilzeitig mit Forschung und entwicklung befasst. der F&e-auf-
wand betrug im deutschen segment 12 tsd. euro (Vorjahr: 246 
tsd. euro) und im auslandssegment 482 tsd. euro (Vorjahr: 454 
tsd. euro). 

ertrags-, FInanz- UnD Vermögenslage

ERtRAGSLAGE

beim Vorjahresvergleich sind drei sondereffekte zu berücksich-
tigen: 

n Im ersten Halbjahr 2012 entstand für tipp24 durch den 
spin-off der lotto24 ag ein sondereffekt, der das ebIt in 
Höhe von insgesamt 18,2 Mio. euro erhöhte: 

– es wurde innerhalb der sonstigen betrieblichen erträge 
die aufdeckung einer stillen reserve in Höhe von 18,9 
Mio. euro ausgewiesen, die im rahmen der ausstattung 
der lotto24 ag mit der geschäftschance für den deut-
schen Markt der online-Vermittlung von lotto erfolgte. 
dieser ertrag, der dem wert der auf der Hauptversamm-
lung vom 22. juni 2012 beschlossenen sachausschüt-
tung der aktien der lotto24 ag an die aktionäre der 
tipp24 se in Höhe von 20,0 Mio. euro abzüglich des 
buchwerts der eingelegten Vermögensgegenstände 
entspricht, ist cashflow-neutral.

– Im Zusammenhang mit dem spin-off sind aufwendun-
gen für beratung und sonstige leistungen in Höhe von 
insgesamt 2,2 Mio. euro in den sonstigen betrieblichen 
aufwendungen ergebniswirksam erfasst worden.

– aus der endkonsolidierung der lotto24 ag hat sich ein 
sonstiger betrieblicher ertrag von 1,5 Mio. euro ergeben. 

n Im ersten Halbjahr des geschäftsjahres 2012 unterschritt 
der betrag der spielgewinnauszahlungen im rahmen der 
Zweitlotterien den erwartungswert der gewinnauszahlun-
gen insgesamt um 5,1 Mio. euro (Vorjahr: 6,0 Mio. euro), was 
den umsatz positiv in gleicher Höhe beeinflusste. das ebIt 
profitierte mit 1,7 Mio. euro (Vorjahr: 2,9 Mio. euro). 

n Im Vorjahr konnte die Mylotto24 limited im zweiten Quartal 
einen rechtsstreit über die auszahlung einer Versicherungs-
leistung einvernehmlich beilegen, die auszahlung wurde als 
sonstiger betrieblicher ertrag im Halbjahresergebnis erfasst. 
Infolgedessen erhöhte die tipp24 se die prognose 2011 für 
das konsolidierte ebIt um 10 Mio. euro.

Im april 2012 wurden verschiedene Vermögensgegenstände 
des aufgegebenen geschäftsbereichs der tipp24 entertainment 
für einen kaufpreis von insgesamt 750 tsd. euro an einen Inves-
tor veräußert. dieser effekt wird nicht innerhalb des ebIt ausge-
wiesen, da hier nur positionen aus fortgeführten geschäftsberei-
chen summiert werden. 



Ebit

Im ersten Halbjahr 2012 erreichte das konsolidierte Ebit 38.527 
tsd. euro (Vorjahr: 34.282 tsd. euro), und die ebIt-Marge stieg 
6,5 %-punkte von 50,0 % auf 56,5 %. bereinigt um die statisti-
schen abweichungen vom erwartungswert der gewinnauszah-
lungen betrugen das ebIt 36.842 tsd. euro (Vorjahr: 31.378 tsd. 
euro) und die ebIt-Marge 58,4 % (Vorjahr: 50,1 %).  

das deutsche segment weist im berichtszeitraum ein ebIt von 
11.325 tsd. euro (Vorjahr: -3.047 tsd. euro) aus, während das 
auslandssegment 26.403 tsd. euro (Vorjahr: 38.278 tsd. euro) 
erzielte. 

das finanzergebnis erreichte 292 tsd. euro (Vorjahr: 305 tsd. 
euro). 

das konzernergebnis erhöhte sich um 28,7 % auf 30.034 tsd. 
euro (Vorjahr: 23.329 tsd. euro), die umsatzrendite nach steuern 
betrug 44,0 % (Vorjahr: 34,0 %).  

gegenüber dem Vorjahreszeitraum fiel die konsolidierte steu-
erquote um 5,4 %-punkte auf 25,0 %. die tipp24 se hatte ei-
nen nicht steuerbaren ertrag aus der endkonsolidierung der 
 lotto24 ag. Zudem liegt die durchschnittliche steuerquote der 
britischen Minderheitsbeteiligungen nunmehr bei 24,5 %. 

die Eigenkapitalrendite stieg im Vorjahresvergleich von 20,1 % 
auf 21,6 %. 

das Ergebnis je Aktie aus fortgeführten geschäftsbereichen 
(unverwässert und verwässert) erhöhte sich von 3,02 euro auf 
3,65 euro. 
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01.01.–30.06.2012 01.01.–30.06.2011

in tsd. euro % in tsd. euro % Veränd.  %

Umsatzerlöse 68.194 100,0 68.629 100,0 -0,6

personalaufwand -5.958 -8,7 -4.586 -6,7 29,9

sonstige betriebliche aufwendungen -43.229 -63,4 -40.593 -59,1 6,5

sonstige betriebliche erträge  22.956 33,7 13.589 19,8 68,9

betrieblicher aufwand -26.231 -38,5 -31.590 46,0 -17,0

ebItDa 41.963 61,5 37.038 54,0 13,3

abschreibungen -3.437 -5,0 -2.757 -4,0 24,7

ebIt 38.527 56,5 34.282 50,0 12,4

Finanzergebnis 292 0,4 305 0,4 -4,3

ergebnis vor ertragsteuern 38.818 56,9 34.586 50,4 12,2

ertragsteuern -9.705 -14,2 -10.498 -15,1 -7,6

ergebnis aus fortgeführten geschäftsbereichen 29.114 42,7 24.088 35,1 20,9

ergebnis nach steuern aus dem aufgegebenen  
geschäftsbereich 921 1,4 -760 -1,1 -221,2

Konzernergebnis 30.034 44,0 23.329 34,0 28,7

aufriss sonstige betriebliche aufwendungen

Marketingkosten -3.015 -4,4 -4.120 -6,0 -26,8

direkte kosten des geschäftsbetriebs -21.777 -31,9 -22.926 -33,4 -5,0

sonstige kosten des geschäftsbetriebs -18.437 -27,0 -13.547 -19,7 36,1

sonstige betriebliche aufwendungen -43.229 -63,4 -40.593 -59,1 6,5



umsatz

Im ersten Halbjahr 2012 lag der umsatz von tipp24 mit 68.194 
tsd. euro knapp auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2011 in 
Höhe von 68.629 tsd. euro. es entfielen 265 tsd. euro (Vorjahr: 
306 tsd. euro) auf das deutsche segment und 68.660 tsd. euro 
(Vorjahr: 69.768 tsd. euro) auf das auslandssegment. 

bereinigt um Zufallseffekte lägen die konsolidierten umsatz-
erlöse mit 63.058 tsd. euro knapp über dem Vorjahresniveau 
in Höhe von 62.655 tsd. euro. Im ersten Halbjahr des berichts-
zeitraums wich die tatsächliche gewinnauszahlungsquote um  
-4,1 %-punkte (Vorjahr: -5,7 %-punkte) vom erwartungswert ab. 

bei der Veranstaltung von Zweitlotterien wird in der ausspielung 
auf lotteriespielsysteme mit einer festen Quote aus gewinnaus-
zahlungen zu spieleinsätzen referenziert. diese proportion wird 
als gewinnausschüttungsquote bezeichnet. In den lotteriespiel-
systemen der Veranstalter der für tipp24 relevanten referenz-
spiele ergibt sich über die fortlaufenden lotterieziehungen eine 
im spielsystem fest unterlegte gewinnausschüttungsquote von 
50 %. diese entspricht auch dem erwartungswert der gewinnaus-
zahlungsquote bei der Veranstaltung von Zweitlotterien. 

bei der tatsächlichen ausspielung der Zweitlotterie kann es zu 
abweichungen von diesem erwartungswert kommen, die Zufalls-
effekte sind und statistische schwankungen der Quote aus ge-
winnauszahlungen zu spieleinsätzen darstellen. eine gegenüber 
dem erwartungswert erhöhte gewinnauszahlungsquote führt im 
Vergleich zum erwartungswert der umsatzerlöse zu verringerten 
tatsächlichen umsatzerlösen, eine geringere gewinnauszah-
lungsquote erhöht hingegen die tatsächlichen umsatzerlöse im 
Vergleich zum erwartungswert. 

Zum besseren Verständnis des jahresabschlusses sowie der 
ertragslage werden daher die auswirkungen der abweichungen 
zwischen erwartungswert und tatsächlichen gewinnauszahlun-
gen beziffert. 

Entwicklung wesentlicher GuV-positionen

Im berichtszeitraum übertraf der personalaufwand den Vor-
jahreswert mit 5.958 tsd. euro (Vorjahr: 4.586 tsd. euro) um  
29,9 %, die personalaufwandsquote erhöhte sich um 2,0 %-punk-
te auf 8,7 %. die erhöhung resultiert im wesentlichen aus Verän-
derungen im Vorstand (922 tsd. euro) und dem personalaufbau 
der lotto24 ag (293 tsd. euro). Zum 30. juni 2012 betrug die 
anzahl der Mitarbeiter 111 (Vorjahr: 120). 

die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im berichtszeit-
raum um 6,5 % auf 43.229 tsd. euro (Vorjahr: 40.593 tsd. euro) 
gefallen – im einzelnen stellte sich die entwicklung wie folgt dar: 

n die marketingaufwendungen fielen um 26,8 % auf 3.015 
tsd. euro (Vorjahr: 4.120 tsd. euro), ihr rückgang ist über-
wiegend auf deutlich reduzierte Marketingaktivitäten in Ita-
lien zurückzuführen. 

n um 5,0 % auf 21.777 tsd. euro (Vorjahr: 22.926 tsd. euro) 
sanken die direkten kosten des Geschäftsbetriebs, die 
maßgeblich durch lizenz- und Veranstalterabgaben sowie 
kosten im Zusammenhang mit sicherungsgeschäften 
der Mylotto24 limited beeinflusst werden. die kosten für 
sicherungsgeschäfte lagen mit 7.298 tsd. euro (Vorjahr: 
10.245 tsd. euro) unter denen des Vorjahres. Im auslands-
segment fielen lizenz- und Veranstalterabgaben in Höhe 
von 9.174 tsd. euro (Vorjahr: 8.775 tsd. euro) an. 

n die sonstigen kosten des Geschäftsbetriebs nahmen um 
36,1 % auf 18.437 tsd. euro (Vorjahr: 13.547 tsd. euro) zu 
– ein anstieg, der im wesentlichen aus erhöhten aufwen-
dungen für outsourcing und in diesem Zusammenhang für 
den aufbau eines neuen geschäftsbereichs, der Internet-
dienstleistungen für internationale lottoveranstalter anbie-
tet, sowie für beratung insbesondere im Zusammenhang mit 
dem spin-off des deutschlandgeschäfts im Vergleich zum 
Vorjahreshalbjahr resultierte. 

die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich auf 22.956 
tsd. euro (Vorjahr: 13.589 tsd. euro).  

aus der planmäßigen Abschreibung der im januar 2011 in 
betrieb genommenen spielbetriebssoftware resultierte der an-
stieg der abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und 
sachanlagevermögen um 680 tsd. euro auf 3.437 tsd. euro. 
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finAnzLAGE

Im Vergleich zum bilanzstichtag ist das Eigenkapital von tipp24 
zum 30. juni 2012 um insgesamt 10.077 tsd. euro auf 139.368 
tsd. euro gewachsen, die eigenkapitalquote stieg seitdem um 
3,9 %-punkte auf 78,6 %, während die bilanzsumme um 2,5 % 
auf 177.413 tsd. euro zunahm. 
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sonstige Verbindlichkeiten  in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

Verbindlichkeiten aus spielbetrieb 15.438 17.605

Verbindlichkeiten aus steuern  1.098 3.008

Verbindlichkeiten aus ausstehenden rechnungen 529 416

Verbindlichkeiten im rahmen der sozialen sicherheit  234 136

Übrige  287 679

17.586 21.844

Im ersten Halbjahr 2012 sanken die sonstigen Verbindlichkeiten 
– die im wesentlichen aus Vorauszahlungen, stichtagsbedingt 
noch nicht ausgeglichenen gewinnauszahlungen gegenüber 
kunden, lizenz- und Veranstalterabgaben gegenüber spiel-
lizenzgebern (Verbindlichkeiten aus spielbetrieb) sowie aus 
steuer verbindlichkeiten bestehen – um 19,5 % auf 17.586 tsd. 
euro (31. dezember 2011: 21.844 tsd. euro). 

investitionsanalyse

Im ersten Halbjahr 2012 ergab sich aus der Investitionstätig-
keit insgesamt ein Zahlungsmittelfluss von -13.646 tsd. euro 
(Vorjahr: -34.410 tsd. euro). aus ein- und auszahlungen von Fi-
nanzinvestitionen resultierte per saldo ein Zahlungsmittelfluss 
in Höhe von -13.217 tsd. euro (Vorjahr: -30.080 tsd. euro). der 
Zahlungsmittelfluss aus Investitionen im operativen geschäft 
betrug insgesamt -429 tsd. euro (Vorjahr: -4.331 tsd. euro), 
wobei  auch desinvestitionen im Zusammenhang mit der Veräu-
ßerung von Vermögenswerten der tipp24 entertainment gmbH 
zum tragen kamen. 
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Liquiditätsanalyse

sonstige Vermögenswerte  in tsd. euro 30.06.2012 31.12.2011

Forderungen aus spielbetrieb  2.153 2.701

geleistete Vorauszahlungen  2.680 2.616

Forderungen gegenüber steuerbehörden aus umsatzsteuer 583 597

weitere  3.406 760

8.822 6.674

Wesentliche cashflow-Positionen in tsd. euro Q.I–II 2012 Q.I–II 2011

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 10.596 25.416

cashflow aus der Investitionstätigkeit -13.646 -34.410

davon Finanzinvestitionen -13.217 -30.080

davon operative Investitionen -429 -4.331

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0

Veränderung der zahlungsmittel -3.217 -8.961

Zahlungsmittel zu beginn der periode (ohne verpfändete liquide Mittel) 63.366 42.673

Finanzmittel am ende der Periode (ohne verpfändete liquide mittel) 60.149 33.712

kurzfristige Finanzanlagen 78.535 65.433

Wirtschaftlicher Finanzmittelbestand 138.684 99.145

der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag im ersten 
Halbjahr 2012 mit 10.596 tsd. euro unter dem Vorjahresniveau 
(25.416 tsd. euro) und ist im wesentlichen auf reduzierte sons-
tige Verbindlichkeiten sowie einen periodenfremden sonstigen 
betrieblichen ertrag im Vorjahr zurückzuführen. 

wie im rahmen der Investitionsanalyse beschrieben, lag der 
Cashflow aus der investitionstätigkeit im berichtszeitraum bei 
-13.646 tsd. euro (Vorjahr: -34.410 tsd. euro).  

der Cashflow aus der finanzierungstätigkeit betrug 0 tsd. euro 
(Vorjahr: 0 tsd. euro). 

tipp24 verfügt insgesamt über einen wirtschaftlichen Finanz-
mittelbestand in Form von Zahlungsmitteln und kurzfristigen 
Finanzanlagen in Höhe von 138.684 tsd. euro (Vorjahr: 99.145 
tsd. euro). es ist bei der Mylotto24 limited als Veranstalterin von 
Zweitlotterien jederzeit sichergestellt, dass auch etwaig anfallen-
de hohe gewinne zeitnah ausbezahlt werden können. 
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VERmöGEnSLAGE

kurzfristige Vermögenswerte in Höhe von 148.463 tsd. euro (31. 
dezember 2011: 136.828 tsd. euro) bestimmen überwiegend 
das Vermögen von tipp24. sie bestehen im wesentlichen aus 
Zahlungsmitteln (60.806 tsd. euro), kurzfristigen Finanzanlagen 
(78.535 tsd. euro) sowie aus sonstigen Vermögenswerten und 
geleisteten Vorauszahlungen (8.822 tsd. euro). darüber hin-
aus verfügt tipp24 über immaterielle Vermögenswerte – über-
wiegend software – in Höhe von 20.427 tsd. euro, finanzielle 
Vermögenswerte in Höhe von 2.000 tsd. euro, anlagen – über-
wiegend Hardware und büroausstattung – in Höhe von 2.289 
tsd. euro sowie aktive latente steuern in Höhe von 3.902 tsd. 
euro. die entwicklung des Vermögens spiegelt weitgehend die 
entwicklung des cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 
wider. 

beurteilung der wirtschaftlichen Lage durch  

die unternehmensleitung

tipp24 war bis heute im vierten jahr in Folge nach Inkrafttre-
ten der zweiten stufe des glüstV an der durchführung des 
historischen geschäfts der Vermittlung staatlicher lotteri-
en in deutschland gehindert. ausgenommen hiervon war 
das seit dem 20. Februar 2012 durch die lotto24 ag unter  
www.lotto24.de eingeschränkt aufgenommene Vermittlungs-
geschäft mit der landeslotteriegesellschaft schleswig-Holstein. 

angesichts der politisch gesetzten rahmenbedingungen haben 
wir nun eine vollständige gesellschaftsrechtliche trennung der 
lotto24 ag von der tipp24 se bzw. ihren beteiligungsgesell-
schaften vorgenommen, um ein vollumfängliches Vermittlungs-
geschäft in deutschland schnellstmöglich wieder aufnehmen 
zu können. 

gleichzeitig entwickelten sich die geschäfte im auslandsseg-
ment fortgesetzt stabil. Vor diesem Hintergrund schätzen wir 
die lage von tipp24 insgesamt weiterhin als robust ein: tipp24 
verfügt über ausreichend ressourcen, um auch im umfeld von 
erheblichen negativen regulatorischen Voraussetzungen erfolg-
reich zu bestehen. 

wir sehen zudem mittelfristig die chance einer nachhaltig güns-
tigen künftigen geschäftsentwicklung: der online-lotteriemarkt 
ist international im Vergleich zu anderen branchen stark unter-
entwickelt – damit ist die wahrscheinlichkeit eines erheblichen 
wachstums der branche in den kommenden jahren groß. tipp24 
ist hervorragend positioniert, um wesentlich an diesem wachs-
tum zu partizipieren. 

darüber hinaus sehen wir attraktive zusätzliche potenziale bei 
neuen produktkategorien und im Zuge einer möglichen de-
regulierung der europäischen lotteriemärkte. Insbesondere 
beabsichtigen wir mittelfristig, einen neuen geschäftsbereich 
aufzubauen, der Internet-dienstleistungen für internationale 
lottoveranstalter anbietet. erste gespräche mit potenziellen 
kunden haben uns in der auffassung bestärkt, dass dies ein 
aussichtsreiches Marktsegment ist. tipp24 ist mit erheblicher, 
im wesentlichen durch eigenkapital finanzierter liquidität aus-
gestattet. sie eröffnet einen großen Handlungsspielraum, um 
wachstumschancen – auch durch akquisitionen – wahrzuneh-
men. 

nachtragsberIcht

Nach ende des berichtszeitraums hat es keine ereignisse von 
wesentlicher bedeutung für die geschäftstätigkeit der tipp24 
gegeben.



berIcht über DIe VoraUssIchtlIche entWIcK-
lUng mIt Ihren WesentlIchen chancen UnD 
rIsIKen

Im geschäftsbericht 2011 haben wir die im Zusammenhang 
mit der geschäftstätigkeit von tipp24 stehenden risiken, das 
Management dieser risiken sowie die systeme zur risikofrüh-
erkennung ausführlich beschrieben. die risiken unterteilen 
sich im wesentlichen in branchen- und Marktrisiken, rechtliche 
risiken, die sich aus dem regulatorischen umfeld der geschäfts-
tätigkeit von tipp24 ergeben, betriebswirtschaftliche risiken, 
risiken bei der prozessierung des spielbetriebs, personalrisiken 
und allgemeine geschäftsrisiken. 

Im rahmen dieses Quartalsberichts möchten wir besonders auf 
die nachfolgend dargestellten risiken hinweisen: 

finAnziERunGS- unD WäHRunGSRiSikEn

ein wesentlicher teil der geschäfte von tipp24 wird in euro ab-
gewickelt, daher ergibt sich dafür kein wesentliches währungs-
risiko. bei den britischen gesellschaften besteht das währungs-
risiko hingegen gegenüber dem britischen pfund, sodass die 
gewinnmargen dieser gesellschaften von währungsschwan-
kungen beeinflusst werden können. die ausländischen Minder-
heitsbeteiligungen agieren in ihren Märkten wirtschaftlich selbst-
ständig, was durch die eigenständigen geschäftsführungen zum 
ausdruck kommt, die auch für die kontrolle der jeweiligen opera-
tiven Finanzierungs- und währungsrisiken verantwortlich sind. 

Risiken aus dem zahlungsverkehr

Im Zuge einer fortschreitenden regulierung der glücksspiel-
Märkte könnten Zahlungsverkehrsbeschränkungen auf nationa-
ler oder internationaler ebene eingeführt werden. darüber hinaus 
ist die anzahl der vorhandenen anbieter für dienstleistungen im 
Zahlungsverkehr für den glücksspiel-Markt beschränkt. Vor die-
sem Hintergrund besteht das risiko, dass solche anbieter sich 
vermehrt von dem Marktsegment abwenden und selbst zu hö-
heren kosten kein adäquater ersatz für tipp24 gefunden werden 
kann. während sich kostenerhöhungen des Zahlungsverkehrs 
negativ auf die profitabilität einzelner oder auch aller geschäfte 
von tipp24 auswirken würden, könnten sich aus Zahlungsver-
kehrsbeschränkungen oder aus einer mangelnden Verfügbarkeit 
von Zahlungsdienstleistern wesentliche nachteilige auswirkun-
gen auf die geschäftstätigkeiten von tipp24 ergeben. 

Risiken aus zahlungsmitteln und finanzanlagen

tipp24 verfügt über Zahlungsmittel in deutschland und im aus-
land in Höhe von insgesamt 60.806 tsd. euro, die auf konten 
verschiedener europäischer großbanken gutgeschrieben sind. 
aus der aktuellen Finanzmarktentwicklung resultierende the-
oretische ausfallrisiken werden durch umfassende und kon-
tinuierliche analysen der relevanten kreditinstitute begrenzt. 
dennoch könnten einzelne Finanzinstitute, bei denen tipp24 
über guthaben verfügt, ausfallen. sollte darüber hinaus die glo-
bale Finanzkrise sich nochmals verschärfen und die nationalen 
sicherungssysteme der banken sowie die von den führenden 
Industriestaaten bereitgestellten Hilfspakete bei einem Zusam-
menbruch einzelner Finanzinstitute wider erwarten nicht greifen, 
könnte dies in der Folge zu einem ausfall diverser oder auch aller 
kreditinstitute sowie sämtlicher nationaler sicherungssysteme 
führen. In solchen szenarien könnte der bestand der liquiden 
Mittel teilweise oder gänzlich untergehen. 

die kurzfristigen Finanzanlagen in Höhe von 78.535 tsd. euro 
sind breit gestreut und bestehen im wesentlichen aus anlagen 
hoher bonität. der ausfall einzelner oder sämtlicher emittenten 
solcher anlagen könnte teilweise oder gänzlich zu einem ausfall 
dieser Finanzanlagen führen. Zudem tragen die Zahlungsmittel 
und Finanzanlagen in erheblichem umfang ein Zinsänderungs-
risiko. bei einer Zinssenkung könnte dies dazu führen, dass kei-
ne erträge aus Zahlungsmitteln und Finanzanlagen erwirtschaf-
tet werden können. 

Regulatorische Risiken 

aufgrund des weitreichenden Internetverbots sowie der übrigen 
beschränkungen des glüstV in deutschland wurde tipp24 auch 
im zweiten Quartal 2012 noch größtenteils an der durchführung 
des historischen geschäfts der Vermittlung staatlicher lotterien 
in deutschland gehindert. es besteht das risiko, dass – trotz 
der unsere einschätzung bestätigenden urteile des eugH vom 
8. september 2010, des bVerwg vom 24. November 2010 und 
verschiedener weiterer Verwaltungsgerichte – dieser beschrän-
kende rechtliche rahmen auch mittelfristig weitgehend oder 
gar vollständig erhalten bleibt. der eugH hat im rahmen seiner 
Zuständigkeit die beschränkungen des glüstV auf Vereinbar-
keit mit europäischem recht geprüft und auf die Vorlagefragen 
mehrerer deutscher gerichte zum früheren und gegenwärtigen 
recht deren bedenken gegen die Vereinbarkeit des deutschen 
glücksspiel-rechts mit europäischem recht bekräftigt. auch 
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das  bVerwg hat im November 2010 in anwendung der vom 
eugH aufgestellten grundsätze auf die widersprüchliche aus-
gestaltung des deutschen glücksspiel-Monopols hingewiesen. 

diese einschätzungen dürften der tipp24 se allerdings kurzfris-
tig keinen bundesweiten Zugang zum großen Marktpotenzial in 
deutschland ermöglichen. 

auch wenn die laufzeit des ursprünglichen glüstV beendet ist, 
haben die bundesländer einen großteil seiner regelungen in 
gestalt des glüändstV neu erlassen. er schreibt viele der vom 
eugH sowie der kommission kritisierten und rechtswidrigen 
beschränkungen des Vorgängermodells fort. eine beseitigung 
der hierdurch unveränderten rechtsunsicherheit ist durch den 
glüändstV kurzfristig nicht zu erwarten. darüber hinaus gibt es 
erlaubnisvorbehalte, die die konstruktionsfehler des glüstV 
beibehalten. ebenso wird an dem Internetverbot im grundsatz 
festgehalten. Zwar können die länder hiervon nun durch er-
laubniserteilung, auch an private lotterievermittler, ausnahmen 
zulassen. auch auf diese erlaubnisse gibt es aber weder einen 
rechtsanspruch, noch beruhen sie unserer auffassung nach, 
wie vom eugH gefordert, auf objektiven und vorhersehbaren kri-
terien. Mit blick auf die jahrelangen streitigkeiten der tipp24 se 
mit den behörden gehen wir davon aus, dass erlaubnisverfah-
ren der tipp24 se belastet wären, sodass erlaubnisse kurzfristig 
nicht oder nicht unter zumutbaren bedingungen erlangt werden 
könnten und zunächst (weitere) gerichtliche streitigkeiten ge-
führt werden müssten. 

In Nordrhein-westfalen gilt der glüändstV zwar noch nicht, es 
wird aber auch hier beabsichtigt, ihn in kraft zu setzen. bis dahin 
gilt noch der alte glüstV in Form des landesrechts fort. 

In schleswig-Holstein gilt derzeit das gerade auch hinsicht-
lich der lotterievermittlung liberalere schleswig-holsteinische 
glücksspiel-gesetz, das der tipp24 se eine tätigkeit in diesem 
bundesland ermöglichen würde. allerdings hat sich nach der 
landtagswahl im Mai 2012 die regierungsmehrheit geändert. 
die neue Majorität hat im koalitionsvertrag vereinbart, dem 
glüändstV beizutreten. 

ob derzeit eine bundesweite Vermittlung allein auf der grund-
lage des schleswig-holsteinischen gesetzes möglich wäre, ist 
noch ungeklärt. offensichtlich besteht damit seit dem 1. januar 
2012 ein gravierender widerspruch innerhalb der in deutschland 

geltenden glücksspiel-regelungen, der aus unserer sicht unmit-
telbar zur unanwendbarkeit der fortgeltenden beschränkungen 
aus gründen der Inkohärenz führt. es ist daher offen, inwieweit 
tipp24 auf basis einer solchen europarechtlichen unanwend-
barkeit der länder-glücksspiel-gesetze kurzfristig bundesweit 
tätig werden könnte. diese Fragen werden sich aber nicht mehr 
stellen, sobald das land schleswig-Holstein dem glüändstV bei-
getreten ist und ihn auch dort in kraft gesetzt hat. 

einige der seit 2008 durch die tipp24 se in einigen bundes-
ländern geführten Verfahren konnten klar für uns entschieden 
werden. jedoch ist bislang nur ein urteil rechtskräftig, während 
die übrigen Verfahren weiterhin in erster und zweiter Instanz 
laufen. Mehrere behörden hatten der tipp24 se die Vermittlung 
von glücksspielen an kunden in deutschland untersagt. Von 
diesen bescheiden sind mehrere wieder aufgehoben worden. 
es gibt derzeit noch einen bescheid für Nordrhein-westfalen, 
der die Vermittlung von glücksspielen untersagt und einen für 
das land sachsen-anhalt, der die Vermittlung und bewerbung 
von in sachsen-anhalt unerlaubten glücksspielen untersagt. die 
anfechtungsklage gegen den untersagungsbescheid für Nord-
rhein-westfalen wurde erstinstanzlich im November 2011 ab-
gewiesen, die berufung aber zugelassen, sodass der bescheid 
für Nordrhein-westfalen weiterhin vollziehbar und zu beachten 
ist. gegen das urteil hat die tipp24 se berufung eingelegt. der 
bescheid für sachsen-anhalt ist erstinstanzlich aufgehoben 
worden, was wegen der vom land eingelegten berufung aber 
noch nicht rechtskräftig ist. beide untersagungsbescheide 
sind zwangsgeldbewehrt und vorerst weiterhin vollziehbar. dies 
befolgt die tipp24 se, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die 
tipp24 se noch nie, wie von den behörden behauptet, auslän-
dische glücksspiele vermittelt hat. 

sollte sich in Zukunft insbesondere die tatsächliche diskriminie-
rung gewerblicher spielvermittlung im Internet fortsetzen, könnte 
dies zu einer erheblichen Verzögerung der geplanten wiederauf-
nahme des deutschlandgeschäfts führen. 

die Verfahren zur Verantwortlichkeit der tipp24 se wegen an-
geboten der Minderheitsbeteiligungen ebenso wie die hieraus 
entstehenden risiken haben 2011 eine günstige entwicklung 
genommen: Zwei Verwaltungsgerichte lehnten eine Verantwort-
lichkeit der deutschen gesellschaft ab, nachdem im Vorwege 
einige behörden versucht hatten, mithilfe von untersagungsver-
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fügungen an die tipp24 se auch das geschäftsmodell der briti-
schen gesellschaften zu unterbinden. teils wurde aus beschei-
den, die ursprünglich die eigene deutsche lotto-Vermittlung der 
Vergangenheit betrafen, herausgelesen, dass diese auch die 
Vermittlung von Zweitlotterien durch beteiligungsgesellschaf-
ten beträfe. eine untersagungsverfügung an die tipp24 se, die 
der tipp24 se die betätigung »durch« die britischen gesell-
schaften ausdrücklich für 12 länder untersagte, ist rechtskräf-
tig gerichtlich aufgehoben worden, weil die britischen gesell-
schaften ihre geschäfte eigenständig führen und die tipp24 se 
dies weder steuert noch verantworten kann. ein Zwangsgeld, 
das mit vergleichbarer begründung für Nordrhein-westfalen 
erlassen worden war, wurde nach einer entscheidung des Vg 
düsseldorf durch die behörde freiwillig wieder aufgehoben. aus 
diesem grund erwarten wir auch keine weiteren Zwangsgelder 
gegen die tipp24 se wegen des britischen geschäfts, das die 
deutschen behörden auf der grundlage des deutschen glücks-
spiel-rechts für unzulässig halten. es kann angesichts der 
bescheide und der rechtsauffassung der länder nicht gänz-
lich ausgeschlossen werden, dass einzelne behörden weitere 
untersagungs bescheide gegen die tipp24 se erlassen, Zwangs- 
und bußgelder verhängen und diese dann von den zuständigen 
gerichten bestätigt werden. darüber hinaus versuchen deutsche 
behörden, den britischen gesellschaften direkt deren eigenes 
geschäftsmodell zu untersagen oder dieses zu behindern, ob-
wohl die britischen gesellschaften ihre geschäftstätigkeit auf 
der grundlage von lizenzen der staatlichen britischen regulie-
rungsbehörde (gambling commission) ausüben und nach den 
Vorgaben des eugH zur auslegung des europäischen rechts 
das deutsche recht auch insoweit als inkohärent und unan-
wendbar anzusehen sein dürfte, weil sogar das deutsche Ver-
anstaltungsmonopol unanwendbar ist und erhebliche Zweifel 
an der anwendbarkeit von erlaubnisvorbehalt und Internetverbot 
bestehen (s. o.). auch wenn die rechtlichen grundlagen dieses 
Vorgehens außerhalb deutschlands fragwürdig sind und seine 
wirkung zweifelhaft ist, ist nicht ausgeschlossen, dass solche 
Maßnahmen die geschäftstätigkeit der britischen gesellschaften 
zukünftig be- oder verhindern könnten. 

Zudem sind einzelne staatliche lotteriegesellschaften in ihrer 
eigenschaft als Marktteilnehmer der auffassung, dass die bri-
tischen gesellschaften gegen den glüstV verstoßen und sich 
wettbewerbswidrig verhalten. auch wenn wir davon ausgehen, 
dass sich die britischen gesellschaften auf basis gültiger lizen-
zen, die explizit die ausgeübte tätigkeit erlauben, rechtskon-
form verhalten, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie sich vor 
deutschen gerichten nicht durchsetzen können. wir können in 
diesem Zusammenhang auch nicht ausschließen, dass die bri-
tischen regulierungsbehörden ihrerseits vor dem Hintergrund 
der vorbenannten Verfahren und etwaiger zukünftiger gerichts-
urteile beschränkungen des britischen angebots in die lizenzen 
aufnehmen. Insgesamt können wir daher nicht ausschließen, 
dass die oben aufgeführten risiken zu einer wesentlichen be-
schränkung des geschäfts der britischen gesellschaften führen 
könnten. 

In der gesamtbetrachtung besteht auf basis der höchstrichter-
lichen Zweifel im Hinblick auf den rechtszustand vor Inkrafttre-
ten des glüändstV eine nicht unbedeutende wahrscheinlichkeit, 
dass die nationalen gerichte auch zukünftig vermehrt zu dem 
ergebnis kommen, dass die deutschen Monopolvorschriften in-
kohärent und deshalb unverhältnismäßig seien. eine kohärente 
ausgestaltung der beschränkungen am Ziel der spielsuchtprä-
vention dürfte die aus sicht des eugH und des bVerwg gefähr-
lichsten spiele (gewerbliche spielautomaten), deren betrieb 
bislang privaten erlaubt ist und erleichtert wurde, nicht wie bisher 
aussparen – gleichgültig, welcher gesetzgeber jeweils zuständig 
ist, bund oder land. auch widerspricht die festgestellte werbe-
praxis der staatlichen lotterien nach auffassung des eugH und 
kürzlich auch des oberverwaltungsgerichts Nordrhein-westfalen 
dem Ziel der suchtbekämpfung und orientiert sich stattdessen 
am Ziel der kundengewinnung. solche Inkohärenzen rechtfer-
tigten die entscheidung, dass die europäische dienstleistungs-
freiheit privater unverhältnismäßig beschränkt werde. deutsche 
behörden und gerichte stellen sich derzeit auf den standpunkt, 
dass zwar die Monopolregelungen unwirksam, aber die erlaub-
nisvorschriften ebenso wie das Internetverbot weiterhin wirksam 
seien. dies halten wir – gestützt auf zahlreiche gegenteilige 
rechtsanalysen und auch gerichtsentscheidungen vor allem 
für den bereich der lotterievermittlung – für fehlerhaft. 
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es ist zusammenfassend dennoch nicht auszuschließen, dass 
im ergebnis der nach wie vor bestehenden rechtlichen unsi-
cherheiten, die sich aus den regulatorischen entwicklungen in 
deutschland ergeben, wesentliche bestehende und zukünftige 
geschäftsbereiche von tipp24 temporär oder auch nachhaltig 
beschränkt werden. dies könnte erhebliche negative auswir-
kungen auf die Vermögens-, Finanz- und ertragslage von tipp24 
haben. 

Steuerliche Risiken

als ergebnis einer betriebsprüfung wird derzeit mit dem zustän-
digen Finanzamt eine auseinandersetzung über die richtigkeit 
der steuerlichen beurteilung verschiedener sachverhalte aus 
dem prüfungszeitraum (geschäftsjahre 2005 bis einschließlich 
2007) geführt. Vom zuständigen Finanzamt sind steuerbeschei-
de verbunden mit Zahlungsaufforderungen i. H. v. 3,6 Mio. euro 
(inkl. Zinsen) ergangen. dietipp24 se hat gegen die beschei-
de einspruch erhoben und die Nachforderungen lediglich in 
Höhe von 0,2 Mio. euro akzeptiert und bezahlt. auch wenn wir 
der begründeten auffassung sind, alle übrigen vom Finanzamt 
aufgegriffenen sachverhalte entsprechend den einschlägigen 
Vorschriften richtig beurteilt zu haben, ist nicht auszuschließen, 
dass die zuständige behörde dem von uns eingelegten wider-
spruch gegen ihren steuerbescheid nicht oder nicht vollum-
fänglich stattgibt und wir in der Folge unsere auffassung auch 
gerichtlich nicht oder nicht vollumfänglich durchsetzen können. 
Hieraus ergibt sich ein verbleibendes steuerliches risiko von ins-
gesamt bis zu 3,4 Mio. euro zuzüglich hierauf zu berechnender 
laufzeitabhängiger Nachzahlungszinsen (6 % p. a.), das einen 
entsprechenden negativen einfluss auf die Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage von tipp24 haben könnte.

Veranstalterrisiken der myLotto24 Limited

Statistische Risiken bei der Gewinnauszahlung 

die Mylotto24 limited trägt die Veranstalterrisiken von Zweit-
lotterien auf verschiedene europäische lotterien, wobei sich 
die gewinnauszahlungsquoten an den Quoten der Veranstalter 
der erstlotterien orientieren. diese können aufgrund von statisti-
schen schwankungen größer sein als die in den spielsystemen 
der erstlotterien festgelegten gewinnauszahlungsquoten – 
diese Quote beträgt z. b. beim deutschen lotto etwa 50 %. die 
gewinnauszahlungen können – wie etwa im september 2009 
– temporär sogar größer als die von Mylotto24 limited verein-
nahmten spieleinsätze sein. Insoweit sie nicht über bestehende 
wirksame sicherungsgeschäfte abgesichert sind, können die 
statistischen schwankungen der gewinnauszahlungen damit 
wesentliche negative auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und ertragslage von Mylotto24 limited haben, die im rahmen 
der konsolidierung auch tipp24 insgesamt belasten würden. 
die Mylotto24 limited hat in 2011 im rahmen einer Insurance- 
linked-security (Ils)-transaktion eine katastrophenanleihe 
(cat-bond) strukturiert, um ihre risiken aus jackpot-gewinn-
auszahlungen teilweise in den kapitalmarkt zu transferieren. 
die  Mylotto24 limited benachrichtigt die tipp24 se unverzüg-
lich über gewinnauszahlungen, die im einzelfall mindestens 
5 Mio. euro betragen. es besteht derzeit bei der tipp24 se die 
kommunikationsrichtlinie, diese benachrichtigungen zu ver-
öffentlichen. dabei wird regelmäßig angenommen, dass diese 
Veröffentlichung an den kapitalmarkt im rahmen der ad-hoc-
publizitätspflichten erfolgt. dessen ungeachtet findet hierzu im 
Vorfeld jeweils eine einzelfallprüfung statt.

Risiken bei der Geltendmachung von Ansprüchen  

aus Sicherungsgeschäften

es ist nicht auszuschließen, dass in Zukunft sicherungsgeber 
ihren Zahlungsverpflichtungen nicht vereinbarungsgemäß 
nachkommen und in der Folge solche ansprüche gerichtlich 
durchgesetzt werden müssen. solche Zahlungsverweigerungen 
haben nur eine unmittelbare auswirkung auf die dargestellte 
Vermögens-, Finanz- und ertragslage der Mylotto24 limited 
und mithin im rahmen der konsolidierung auf die der tipp24, 
insoweit der entsprechende anspruch – etwa auf basis einer zu-
nächst erfolgten Zahlungszusage – überhaupt bilanziert wurde. 
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Prognose- UnD chancenberIcht

Insgesamt plant die tipp24 se in deutschland die klärung der 
rechtlichen und politischen rahmenbedingungen für ihr ge-
schäftsmodell durch konsequente ausnutzung der zur Verfü-
gung stehenden rechtsmittel sowie durch die Fortsetzung der 
politischen lobby-arbeit herbeizuführen. 

wir haben am 20. Februar 2012 unter www.lotto24.de ein ein-
geschränktes Vermittlungsgeschäft mit der landeslotterie-
gesellschaft schleswig-Holstein aufgenommen und streben 
ein vollumfängliches Vermittlungsgeschäft in deutschland 
schnellstmöglich an. angesichts der derzeitigen politischen 
und regulatorischen entwicklungen hat sich diese perspektive 
– auch wenn derzeit noch keine endgültig günstige klärung her-
beigeführt wurde – deutlich verbessert, wovon die neue eigen-
ständige gesellschaft lotto24 ag profitieren wird. um in diesem 
Zusammenhang eine von rechtlichen auseinandersetzungen der 
tipp24 se unbelastete wiederaufnahme der geschäftsaktivitä-
ten in deutschland zu ermöglichen, hat die ordentliche Haupt-
versammlung der tipp24 se am 22. juni 2012 den spin-off der 
lotto24 ag in eine eigenständige börsennotierte gesellschaft 
beschlossen.

die wachstumsstrategie im europäischen ausland soll nach an-
gaben der geschäftsführungen der Minderheitsbeteiligungen 
ebenfalls konsequent fortgeführt werden. Insbesondere halten 
wir technik- und Marketing-dienstleistungen, die internationalen 
lotterieveranstaltern die erfolgreiche online-Vermarktung ihrer 
produkte ermöglichen, mittelfristig für ein vielversprechendes 
neues geschäftsfeld. 

ERWARtEtE ERtRAGSLAGE

Nach erfolgreicher durchführung des spin-off passt die  
tipp24 se ihre ebIt-prognose um die im Zusammenhang mit der 
transaktion stehenden sondereffekte an. die tipp24 se erwartet 
nunmehr für das geschäftsjahr 2012 ein konsolidiertes ebIt von 
mindestens 48 Mio. euro und unverändert einen umsatz in Höhe 
von mindestens 130 Mio. euro. bei der prognose sind unsicher-
heiten hinsichtlich negativer statistischer Fluktuationen mit einer 
Höhe von 10 Mio. euro sowie 5 Mio. euro für den aufbau neuer 
geschäfte berücksichtigt. sollten die derzeitigen rechtlichen und 
ökonomischen rahmenbedingungen auch über 2012 hinaus im 
jahr 2013 stabil bleiben, lässt sich die ursprüngliche prognose 
für 2012 (ebIt von mindestens 35 Mio. euro) für 2013 gleicher-
maßen fortschreiben. aller dings ist sie vor dem Hintergrund des 
derzeitig sehr bewegten regulatorischen umfelds mit erheb-
lichen unsicherheiten belegt. 

WESEntLiCHE CHAnCEn

wir halten es für weniger wahrscheinlich, dass die politik an-
gesichts der oben beschriebenen diskussion der rechtlichen 
rahmenbedingungen wider geltendes recht und politische Ver-
nunft den wachstumsmarkt der online-Vermittlung von lotteri-
en nachhaltig beschränken können wird. aus dem ergangenen 
urteil des eugH vom 8. september 2010 sowie verschiedenen 
entscheidungen des bundeskartellamts und nachfolgender 
gerichtlicher Instanzen zum europäischen kartellrecht, diver-
sen einstweiligen entscheidungen deutscher Verwaltungs- und 
Zivilgerichte sowie der einführung eines liberalen glücksspiel-
gesetzes in schleswig- Holstein und offiziellen äußerungen auf 
europäischer ebene, könnten sich darüber hinaus mittelfristig 
deregulierende schritte ergeben, die mittelbar oder unmittelbar 
auch den lotteriebereich betreffen. davon könnte tipp24 mit 
ihrer internationalen ausrichtung überproportional profitieren: 
Insbesondere würde ihr dies auch die Internationalisierung und 
damit eine wesentliche Verbreiterung des produktportfolios so-
wie den eintritt mit bestehenden produkten in neue europäische 
Märkte ermöglichen. 
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koNZerN-gewINN- uNd VerlustrecHNuNg
VoM 1. jaNuar bIs 30. juNI NacH IFrs

Q.I –II  2012 Q.I –II  2011 Q.II  2012 Q.II  2011

in tsd. euro

Umsatzerlöse 68.194 68.629 32.758 35.101

sonstige betriebliche erträge 22.956 13.589 22.477 12.285

gesamtleistung 91.151 82.218 55.235 47.387

personalaufwand -5.958 -4.586 -3.082 -2.285

 abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte  
des anlagevermögens und sachanlagen -3.437 -2.757 -1.759 -1.549

sonstige betriebliche aufwendungen -43.229 -40.593 -23.916 -20.910

 Marketingaufwendungen -3.015 -4.120 -1.629 -1.934

 direkte kosten des geschäftsbetriebs -21.777 -22.926 -11.929 -11.617

 sonstige kosten des geschäftsbetriebs -18.437 -13.547 -10.358 -7.360

ergebnis aus der laufenden geschäftstätigkeit (ebIt) 38.527 34.282 26.479 22.641

 Finanzierungserträge 496 419 195 261

 Finanzierungsaufwendungen -205 -115 -128 -57

Finanzergebnis 292 305 68 204

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit  38.818 34.586 26.546 22.845

ertragsteuern -9.705 -10.498 -6.026 -6.668

ergebnis aus fortgeführten geschäftsbereichen 29.114 24.088 20.521 16.178

ergebnis nach steuern aus dem aufgegebenen  
geschäftsbereich 921 -760 784 -404

Konzernergebnis 30.034 23.329 21.305 15.774

ergebnis je aktie  
(unverwässert und verwässert, in euro/aktie) 3,76 2,92 2,67 1,98

ergebnis je aktie aus fortgeführten  
geschäftsbereichen (unverwässert und verwässert,  
in euro/aktie) 3,65 3,02 2,57 2,02

gewichteter durchschnitt der im umlauf 
befindlichen stammaktien  
(unverwässert und verwässert, in stück) 7.985.088 7.985.088 7.985.088 7.985.088
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koNZerN-gesaMtergebNIsrecHNuNg 
VoM 1. jaNuar bIs 30. juNI NacH IFrs

Q.I –II  2012 Q.I –II  2011

 in tsd. euro

Konzernergebnis 30.034 23.329

sonstiges ergebnis

  gewinne/Verluste aus der Neubewertung aus zur Veräußerung  
  verfügbaren finanziellen Vermögenswerten 6 11

sonstiges ergebnis nach steuern 6 11

gesamtergebnis nach steuern 30.040 23.340

Q.I–II  2012



koNZerN-bIlaNZ
ZuM 30. juNI NacH IFrs

30.06.2012 31.12.2011

aktIVa  in tsd. euro

Kurzfristige Vermögenswerte

Zahlungsmittel und verpfändete liquide Mittel 60.806 64.123

kurzfristige Finanzanlagen 78.535 65.433

Forderungen aus lieferungen und leistungen 116 12

ansprüche auf erstattung von ertragsteuern 184 586

sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 8.822 6.674

Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt 148.463 136.828

    

langfristige Vermögenswerte     

Immaterielle Vermögenswerte 20.427 22.755

sachanlagen 2.289 2.692

Finanzielle Vermögenswerte 2.000 4.351

sonstige Vermögenswerte und geleistete Vorauszahlungen 332 629

aktive latente steuern 3.902 5.788

langfristige Vermögenswerte, gesamt 28.949 36.215

177.413 173.043
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30.06.2012 31.12.2011

passIVa  in tsd. euro

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 6.322 5.860

sonstige Verbindlichkeiten 17.586 21.844

Finanzielle Verbindlichkeiten 90 102

erlösabgrenzungen 2.171 2.350

Verbindlichkeiten aus ertragsteuern 8.384 7.888

kurzfristige rückstellungen 2.348 4.804

Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 36.901 42.848

        

langfristige Verbindlichkeiten         

passive latente steuern 1.143 904

langfristige Verbindlichkeiten, gesamt 1.143 904

        

eigenkapital         

gezeichnetes kapital 7.985 7.985

kapitalrücklage 7.805 7.805

sonstige rücklagen -16 -21

angesammelte ergebnisse 123.594 113.523

eigenkapital, gesamt 139.368 129.291

177.413 173.043
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koNZerN-kapItalFlussrecHNuNg 
FÜr deN ZeItrauM VoM 1. jaNuar bIs 30. juNI

Q.I –II  2012 Q.I –II  2011

in tsd. euro

 ergebnis vor steuern aus fortgeführten geschäftsbereichen 38.818 34.586

 ergebnis vor steuern aus dem aufgegebenen geschäftsbereich 921 -760

ergebnis vor steuern 39.739 33.826

berichtigungen für

 abschreibungen auf das anlagevermögen 3.437 3.099

 ergebnis aus dem abgang von anlagevermögen -750 0

 ergebnis aus wechselkursen 127 0

 Finanzerträge -496 -419

 Finanzaufwendungen 205 115

Veränderungen der

 Forderungen aus lieferungen und leistungen -103 0

 sonstigen Vermögenswerte und geleisteten Vorauszahlungen -2.513 307

 Finanziellen Vermögenswerte 2.351 0

  langfristigen sonstigen Vermögenswerte  
und geleisteten Vorauszahlungen 297 0

 Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 600 -894

 sonstigen Verbindlichkeiten -4.253 -72

 Finanziellen Verbindlichkeiten -12 -11

 kurzfristigen rückstellungen -2.450 -2.403

 erlösabgrenzungen -178 -816

 sonstigen nicht zahlungswirksamen Veränderungen -18.531 0

 langfristigen rückstellungen 0 0

erhaltene Zinsen 518 417

gezahlte Zinsen -205 -115

gezahlte steuern -7.185 -7.618

cashflow aus der laufenden geschäftstätigkeit 10.596 25.416

 Nettoveränderungen der kurzfristigen Finanzinvestitionen -13.217 -30.080

 auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -749 -4.121

  einzahlungen aus der Veräußerung  
von immateriellen Vermögenswerten 500 0

 auszahlungen für sachanlageinvestitionen -155 -210

 einzahlungen aus der Veräußerung von sachanlagen -25 0

cashflow aus der Investitionstätigkeit -13.646 -34.410
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Q.I –II  2012 Q.I –II  2011

in tsd. euro

cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0

Veränderung der Zahlungsmittel und verpfändeten liquiden Mittel -3.050 -8.995

 Zahlungsmittel zu beginn der periode  
 (ohne verpfändete liquide Mittel) 63.366 42.673

 konsolidierungskreisbedigte Veränderungen -267 0

 Veränderung der verpfändeten liquiden Mittel 100 33

zahlungsmittel am ende der Periode  (ohne verpfändete liquide mittel) 60.149 33.712

zusammensetzung des Finanzmittelbestands  
am ende der Periode

 Zahlungsmittel und verpfändete liquide Mittel 60.806 34.962

 Verpfändete liquide Mittel -657 -1.250

60.149 33.712
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koNZerN-eIgeNkapItalVeräNderuNgsrecHNuNg

in tsd. euro gezeichnetes 
kapital

kapitalrücklage sonstige  
rücklagen

 angesammelte 
ergebnisse  

eigenkapital 
gesamt

stand 1. januar 2011 7.985 43.815 -125 41.247 92.921

Zuführung zu sonstigen 
rücklagen 0 0 62 -62 0

sonstiges ergebnis 0 0 11 0 11

konzernergebnis 2011 0 0 0 23.329 23.329

gesamtergebnis 2011 0 0 11 23.329 23.340

stand 30. juni 2011 7.985 43.815 -53 64.514 116.261

Zuführung zu sonstigen 
rücklagen 0 0 11 -11 0

ausgleich bilanzverlust 0 -9.625 0 9.625 0

entnahme aus der  
kapitalrücklage 0 -26.385 0 26.385 0

aktienbasierte Vergütung 0 0 18 0 18

sonstiges ergebnis 0 0 3 0 3

konzernergebnis 2011 0 0 0 13.010 13.010

gesamtergebnis 2011 0 0 3 13.010 13.013

stand 31. Dezember 2011 7.985 7.805 -21 113.523 129.291

stand 1. januar 2012 7.985 7.805 -21 113.523 129.291

ausschüttung 0 0 0 -19.963 -19.963

sonstiges ergebnis 0 0 6 0 6

konzernergebnis 2012 0 0 0 30.034 30.034

gesamtergebnis 2012 -0 -0 6 30.034 30.040

stand 30. juni 2012 7.985 7.805 -16 123.594 139.368
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Im Folgenden werden die tipp24 se und die unternehmen ihres konso-

lidierungskreises gemeinsam kurz als tipp24 bezeichnet.

Zum Zweck der unternehmenssteuerung ist die tipp24 in geschäfts-

einheiten organisiert und verfügt über die folgenden beiden geografi-

schen geschäftssegmente:

das geschäftssegment »deutschland« beinhaltet die aktivitäten in 

deutschland. das geschäftssegment »ausland« beinhaltet im we-

sentlichen die aktivitäten in großbritannien sowie die aktivitäten in spa-

nien und Italien.

der umsatz der geschäftssegmente entspricht hierbei dem umsatz 

des geografischen standorts der operativen einheiten (konzerntochter-

gesellschaften), welche den umsatz generieren. 

segMeNtberIcHterstattuNg
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Q.II in tsd. euro deutschland ausland konsolidierung konsolidiert

01.04.–30.06. 01.04.–30.06. 01.04.–30.06. 01.04.–30.06.

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Umsatzerlöse 122 134 32.795 35.664 -160 -697 32.758 35.101

abschreibungen 47 42 1.116 934 596 573 1.759 1.549

ebIt 14.397 -1.468 11.087 24.674 995 -564 26.479 22.641

Finanzergebnis -72 -25 139 229 0 0 68 204

ertragsteuern -4.821 -61 -3.042 -6.756 1.840 149 -6.026 -6.668

ergebnis aus fortgeführten 
geschäftsbereichen 9.504 -1.554 8.184 18.147 2.835 -415 20.521 16.178

Vermögen 36.142 43.056 94.932 66.132 -36.282 -38.389 94.791 70.799

Q.I–II in tsd. euro deutschland ausland konsolidierung konsolidiert

01.01.–30.06. 01.01.–30.06. 01.01.–30.06. 01.01.–30.06.

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Umsatzerlöse 265 306 68.660 69.768 -730 -1.444 68.194 68.629

abschreibungen 93 87 2.153 1.704 1.191 966 3.437 2.757

ebIt 11.325 -3.047 26.403 38.278 798 -949 38.527 34.282

Finanzergebnis -91 -51 383 356 0 0 292 305

ertragsteuern -3.953 -78 -6.565 -10.670 814 251 -9.705 -10.498

ergebnis aus fortgeführten 
geschäftsbereichen 7.281 -3.176 20.220 27.964 1.612 -699 29.114 24.088

Vermögen 36.142 43.056 94.932 66.132 -36.282 -38.389 94.791 70.799
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ausgewäHlte erläuterNde aNHaNgsaNgabeN

anhang 28

allgemeInes

der vorliegende konzern-Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 

2012 erfolgt in verkürzter Form und ohne prüferische durchsicht. die 

Veröffentlichung wurde durch beschluss des Vorstands am 6. august 

2012 freigegeben.

der verkürzte konzern-Zwischenabschluss für das erste Halbjahr 2012 

wurde gemäß Ias 34 (Zwischen-berichterstattung) unter berücksich-

tigung der gültigen IFrs und IFrIc des International accounting stan-

dards board (Iasb), wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt.

der verkürzte konzern-Zwischenabschluss enthält nicht alle für einen 

konzernabschluss erforderlichen Informationen und angaben und ist 

daher zusammen mit dem konzernabschluss zum 31. dezember 2011 

zu lesen.

der berichtszeitraum erstreckt sich vom 1. januar bis 30. juni 2012.

Für den vorliegenden konzern-Zwischenabschluss wurden die gleichen 

bilanzierungs- und bewertungsmethoden sowie berechnungsmetho-

den befolgt wie für den konzernabschluss zum 31. dezember 2011. 

die lotto24 ag (vorher tipp24 deutschland gmbH) ist im berichtszeit-

raum endkonsolidiert worden. darüber hinaus ist der konsolidierungs-

kreis im Vergleich zum 31. dezember 2011 unverändert geblieben. 

enDKonsolIDIerUng Der lotto24 ag

Im rahmen der Hauptversammlung vom 22. juni 2012 haben die ak-

tionäre der tipp24 se beschlossen, das in der lotto24 ag gestartete 

deutsche lotterievermittlungsgeschäft im rahmen eines spin-off vom 

tipp24-konzern zu trennen. die aktionäre stimmten mit großer Mehr-

heit dafür, die anteile an der lotto24 ag als sachdividende im Verhältnis 

von 1 zu 1 an die aktionäre der tipp24 se auszuschütten. 

damit wurden die weichen für den erfolgreichen weiteren ausbau des 

lottovermittlungsgeschäfts der lotto24 ag in deutschland und die 

konzentration der tipp24-gruppe auf das internationale geschäft ge-

stellt. 

die lotto24 ag ist im Zwischenabschluss zum 30. juni 2012 nicht 

mehr enthalten. aus der endkonsolidierung ergeben sich in den sons-

tigen betrieblichen erträgen folgende effekte: 

n sonstiger betrieblicher ertrag von 18.850 tsd. euro aus der Hebung 

der stillen reserven im Zusammenhang mit der sacheinlage von be-

triebsnotwendigen Vermögensgegenständen in die lotto24 ag

n umgliederungsbetrag von 1.509 tsd. euro aus der endkonsolidie-

rung der gesellschaft aus dem konzernabschluss.

In der konzern bilanz ergibt sich aus der sachdividende eine Vermin-

derung der angesammelten ergebnisse von 19.963 tsd. euro. die be-

wertung der sachdividende erfolgte mit dem beizulegendem Zeitwert. 

beide Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und wurden in der kon-

zern-kapitalflussrechnung entsprechend dargestellt.

die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr ist nicht eingeschränkt, da die 

 lotto24 ag noch kein wesentliches operatives geschäft hatte.

wie bereits am 10. Mai 2012 veröffentlicht, hat petra von strombeck – 

bislang verantwortlich für die ressorts Marketing, Vertrieb und Marken-

führung – ihr amt mit ablauf des 30. juni 2012 niedergelegt. sie wurde 

als Vorsitzende des Vorstands der nunmehr eigenständigen lotto24 ag 

bestellt.
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anteIlsbasIerte VergütUng

bei den aktienoptionsplänen der tipp24 se handelt es sich um aktien-

optionspläne mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente, sodass 

der beizulegende Zeitwert (Fair Value) zum Zeitpunkt der gewährung 

ermittelt wird. die gesellschaft führt die bewertung der aktienoptions-

pläne der tipp24 se anhand finanzmathematischer Methoden nach der 

black-scholes-Merton-Formel durch.



Umsatzerlöse

die umsatzerlöse sind zum 30. juni 2012 im Vergleich zum Vorjahres-

zeitraum um 434 tsd. euro auf 68.194 tsd. euro zurückgegangen. Im 

ersten Halbjahr 2012 wich die tatsächliche gewinnausschüttungsquo-

te um -4,1 %-punkte (Vorjahr: -5,7 %-punkte) vom erwartungswert ab.

bei der Veranstaltung von Zweitlotterien wird in der ausspielung 

auf lotteriespielsysteme referenziert, welche eine feste Quote aus 

spieleinzahlungen und gewinnauszahlungen haben. die Quote aus 

gewinnauszahlungen zu spieleinzahlungen wird als gewinnaus-

schüttungsquote bezeichnet. In den lotteriespielsystemen der Ver-

anstalter der für tipp24 relevanten referenzspiele ergibt sich über die 

fortlaufenden lotterieziehungen eine im spielsystem fest unterlegte 

gewinnausschüttungsquote von 50 %. diese fest unterlegte gewinn-

ausschüttungsquote entspricht auch dem erwartungswert der gewinn-

ausschüttungsquote bei der Veranstaltung von Zweitlotterien. bei der 

tatsächlichen ausspielung der Zweitlotterie kann es zu abweichungen 

von diesem erwartungswert kommen. diese abweichungen sind Zu-

fallseffekte und stellen statistische schwankungen des Verhältnisses 

von gewinnauszahlungen und spieleinzahlungen dar. eine gegenüber 

dem erwartungswert erhöhte gewinnauszahlungsquote führt im Ver-

gleich zum erwartungswert der umsatzerlöse zu verringerten tatsäch-

lichen umsatzerlösen, eine geringere gewinnauszahlungsquote erhöht 

hingegen die tatsächlichen umsatzerlöse im Vergleich zum erwar-

tungswert.

daher wird zum besseren Verständnis des konzernabschlusses so-

wie der ertragslage in der nachfolgenden tabelle die Überleitung der 

tatsächlichen umsatzerlöse zu den um Zufallseffekte bereinigten um-

satzerlösen dargestellt und die auswirkung der abweichungen der tat-

sächlichen gewinnauszahlungen vom erwartungswert beziffert.
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Q.I–II  2012 Q.I–II  2011

in tsd. euro % in tsd. euro % abweichung 

absolut

umsatzerlöse bereinigt um Zufallseffekte 63.058 92,5 % 62.655 91,3 % -404

+/- abweichung der tatsächlichen
gewinnauszahlungen vom erwartungswert -5.136 -7,5 % -5.974 -8,7 % -838

Umsatzerlöse 68.194 100,0 % 68.629 100,0 % -434

PersonalaUFWanD

die erhöhung des personalaufwands in Höhe von 1.372 tsd. euro im 

Vergleich zum Vorjahreszeitraum resultiert im wesentlichen aus Ver-

änderungen im Vorstand (922 tsd. euro) und dem personalaufbau der 

lotto24 ag (293 tsd. euro).

sonstIge betrIeblIche aUFWenDUngen

der anstieg der sonstigen kosten des geschäftsbetriebs ergibt sich 

im wesentlichen aus erhöhten aufwendungen für outsourcing (an-

stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3.770 tsd. euro). diese 

abweichung resultiert hauptsächlich daraus, dass im Vorjahr outsour-

cingkosten für selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände 

aktiviert wurden.

Im berichtszeitraum sind beratungskosten für den spin-off des deut-

schen lotterievermittlungsgeschäfts in Höhe von 2.126 tsd. euro an-

gefallen.
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steUern

Nach abschluss der betriebsprüfung sind vom zuständigen Finanzamt 

steuerbescheide verbunden mit Zahlungsaufforderungen in Höhe von 

3,6 Mio. euro (inkl. Zinsen) ergangen. die auseinandersetzung über die 

richtigkeit der steuerlichen beurteilung verschiedener sachverhalte 

besteht fort. dietipp24 se hat gegen die bescheide einspruch einge-

legt und ist lediglich in Höhe von 0,2 Mio. euro den Zahlungsaufforde-

rungen nachgekommen. Für die restlichen Zahlungsaufforderungen 

wurde aussetzung der Vollziehung beim Finanzamt beantragt und mitt-

lerweile gewährt. auch wenn wir der begründeten auffassung sind, alle 

vom Finanzamt aufgegriffenen sachverhalte entsprechend den ein-

schlägigen Vorschriften richtig beurteilt zu haben, ist nicht auszuschlie-

ßen, dass das zuständige Finanzamt die abweichende auffassung 

auch mit finanzgerichtlichen auseinandersetzungen weiterverfolgt und 

auch obsiegen könnte. die von der gesellschaft gewonnene rechtsauf-

fassung ist durchgängig flankiert durch steuerliche beratung und wird 

erforderlichenfalls durch klageführung beim Finanzgericht unsererseits 

weiterverfolgt. Hieraus ergibt sich verbleibend ein steuerliches risiko 

von insgesamt bis zu 3,4 Mio. euro zuzüglich hierauf zu berechnen-

der, laufzeitabhängiger Nachzahlungszinsen (6 % p. a.), welche einen 

entsprechenden negativen einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 

ertrags lage von tipp24 haben könnten. dieses risiko wird als eventual-

verbindlichkeit nicht im Zwischenabschluss bilanziert.

aUFgegebener geschäFtsbereIch

die tipp24 entertainment wurde zum 31. dezember 2011 als aufge-

gebener geschäftsbereich klassifiziert. das ergebnis der tipp24 enter-

tainment stellt sich wie folgt dar:

 in tsd. euro Q.I –II  2012 Q.I –II  2011

erträge 1.383 1.445

aufwendungen -462 -2.205

Finanzierungsaufwendungen 0 0

wertminderungsaufwand aus der bewertung des anlagevermögens  
zum beizulegenden Zeitwert 0 0

ergebnis vor steuern aus dem aufgegebenen geschäftsbereich 921 -760

ertragsteuern 0 0

ergebnis nach steuern aus dem aufgegebenen geschäftsbereich 921 -760

Im april 2012 konnten verschiedene Vermögensgegenstände der 

tipp24 entertainment gmbH an einen Investor für einen kaufpreis von 

insgesamt 750 tsd. euro veräußert werden.
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zIelsetzUng UnD methoDen Des KaPItalmanagements

tipp24 betreibt ein dezentrales kapitalmanagement. alle wesentlichen 

entscheidungen zur Finanzierungsstruktur des deutschen segments 

trifft der Vorstand der tipp24 se. das kapitalmanagement des auslän-

dischen segments findet bei der Mylotto24 limited statt. ausgenom-

men hiervon ist die tipp24 services limited, die ihr eigenes kapitalma-

nagement betreibt. die grundsätze und Ziele des Finanzmanagements 

sowie die risiken, denen tipp24 unterliegt, sind im aktuellen risiko-

bericht beschrieben.

zinsänderungsrisiko

tipp24 hat einen großteil der Finanzmittel in einer kombination aus 

Festgeldern und kurzfristigen staatsobligationen investiert. Für diese 

Finanzmittel, die im wesentlichen liquide oder kurzfristig angelegt sind, 

besteht ein allgemeines Zinsänderungsrisiko. Für das zum abschluss-

stichtag bestehende portfolio aus Zahlungsmitteln und kurzfristigen 

Finanzanlagen wurde mittels einer sensitivitätsanalyse eine Zins-

satzänderung um 50 basispunkte simuliert. unter der annahme, dass 

auf eine solche Zinssatzerhöhung in keiner weise durch umschichtung 

im portfolio reagiert würde, ergäbe sich vereinfachend gerechnet eine 

erhöhung der Zinserträge von 666 tsd. euro. die berücksichtigung 

der im portfolio aktuell vorliegenden duration der anlagen ergäbe eine 

zu erwartende Verringerung dieser Zinserträge von 111 tsd. euro. der 

gesamteffekt würde demnach eine erhöhung der Zinserträge von 555 

tsd. euro ergeben.

Währungsrisiko

die gesellschaft unterliegt einem währungsrisiko aufgrund von gbp-

wechselkursen. das risiko entsteht aus ein- und auszahlungen in 

Fremdwährung, die von der funktionalen währung des unternehmens 

abweichen und denen nicht immer Zahlungen in derselben währung 

mit gleichem betrag und gleicher Fälligkeit gegenüberstehen. Zudem 

ist ein teil der Finanzanlagen in pfund angelegt und unterliegt damit ei-

nem währungsrisiko.

Zur bestimmung des währungsrisikos wird eine schwankung des euro 

gegenüber dem britischen pfund zum 30. juni 2012 um 10 % ange-

nommen. auf basis der getroffenen annahme ergeben sich bei einer 

aufwertung des britischen pfund gegenüber dem euro um 10 % auf 

0,8875 gbp/eur erfolgswirksame effekte von -572 tsd. euro. bei ei-

ner abwertung des britischen pfund gegenüber dem euro um 10 % auf 

0,7261 gbp/eur ergeben sich erfolgswirksame effekte von 699 tsd. 

euro.
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ereIgnIsse nach Dem bIlanzstIchtag

Nach ende des berichtszeitraums hat es keine ereignisse von wesent-

licher bedeutung für die geschäftstätigkeit der tipp24 gegeben.



anhang 32

bezIehUngen zU nahe stehenDen Unternehmen UnD Personen

die Mitglieder des Vorstands und des aufsichtsrats der tipp24 se 

sind als nahe stehende personen im sinne von Ias 24 anzusehen. 

oliver jaster ist Mitglied des aufsichtsrats. das operative geschäft der 

 schumann e. k. wurde an ein oliver jaster nahe stehendes unterneh-

men, die günther direct services gmbH, ausgelagert. dafür erhielt die 

günther direct services im berichtszeitraum eine aufwandsentschädi-

gung von 93 tsd. euro.

jens schumann ist aufsichtsratsmitglied der tipp24 se und zugleich 

alleiniger Inhaber der schumann e. k. diese struktur besteht in ver-

gleichbarer Form seit 2002 und ist gewählt worden, weil die klassen-

lotterien Vertriebslizenzen nach gegenwärtiger praxis ausschließlich 

an natür liche personen oder gesellschaften vergeben, bei denen 

weder die Haftung der gesellschaft noch die Haftung der unmittelba-

ren oder mittelbaren gesellschafter eingeschränkt ist. Zwischen der 

tipp24 se und der schumann e. k. besteht ein kooperationsvertrag, der 

die abwicklung der spielteilnahme von klassenlotteriekunden durch 

die  schumann e. k. regelt. Nach dem Vertrag hat die schumann e. k. 

sämtliche in diesem Zusammenhang eingenommenen provisionen 

und sonstigen Vermittlungsgebühren an die tipp24 auszukehren. die 

tipp24 se stellt der schumann e. k. dienstleistungen in den berei-

chen controlling, buchhaltung, Marketing und technik zur Verfügung 

und trägt die kosten des geschäftsbetriebs der schumann e. k. da 

jens schumann das geschäft der schumann e. k. im Interesse der 

tipp24 se betreibt, hat die tipp24 se diesem gegenüber eine Freistel-

lung von jeglicher persönlicher Inanspruchnahme seitens dritter aus 

oder im Zusammenhang mit dem betrieb der schumann e. k. abgege-

ben. die Freistellung ist insoweit beschränkt, als die erfüllung der Frei-

stellungsverpflichtung keine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung 

der tipp24 herbeiführen darf. Herr schumann hat im berichtszeitraum 

in Funktion seiner gesellschafterstellung bei der schumann e. k. kei-

nerlei Vergütung erhalten.

die stiftung »Fondation enfance sans frontières«, eigentümer der Vor-

zugsaktien der tipp24 services limited, ist als nahe stehendes unter-

nehmen identifiziert.

dr. Heinrich lammer ist ein Mitglied des stiftungsrats der stiftung »Fon-

dation enfance sans frontières« und ceo der tbIc asset Management 

ag, Zürich, schweiz. die tbIc asset Management ag war mit beratung 

bezüglich der strategie für deren anlage liquider Mittel im auslandsseg-

ment tätig und erhielt im berichtszeitraum eine aufwandsentschädi-

gung in Höhe von 69 tsd. euro.

darüber hinaus gab es im berichtszeitraum keine beziehungen zu nahe 

stehenden personen.

Hamburg, 6. august 2012

der Vorstand

dr. Hans cornehl
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Versicherung der gesetzlichen Vertreter 33Q.I–II  2012

Nach bestem wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwendenden 

rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung 

der konzern-Zwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage des kon-

zerns vermittelt und im konzern-Zwischenlagebericht der geschäfts-

verlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die lage des 

konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen 

und risiken der voraussichtlichen entwicklung des konzerns im verblei-

benden geschäftsjahr beschrieben sind.

Hamburg, 6. august 2012

der Vorstand

dr. Hans cornehl

VersIcHeruNg der gesetZlIcHeN Vertreter
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